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23. Mai, Tag des Grundgesetzes: Schutz von LSBTIQ* muss
Verfassungsrang haben
LSVD fordert Ergänzung des Grundgesetzes

Berlin, 22. Mai 2023. Im Koalitionsvertrag haben SPD, FDP und Bündnis 90/ Die Grünen eine

Anpassung des Artikel 3,3 des Grundgesetzes für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans* und

intergeschlechtliche sowie queere (LSBTIQ*) Menschen in Aussicht gestellt. Aktuell gibt es

allerdings keine wahrnehmbaren Bestrebungen der Regierungskoalition, dieses Versprechen

umzusetzen. Zum Tag des Grundgesetzes am 23. Mai erklärt Henny Engels, Bundesvorstand

des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland (LSVD):

75 Jahre nachdem der Parlamentarische Rat mit der Erarbeitung eines Grundgesetzes begonnen

hat, bleibt der Schutz von LSBTIQ* eine Leerstelle. Der Antidiskriminierungskatalog in Art. 3

Abs. 3 des Grundgesetzes war 1949 eine demokratische Antwort auf die nationalsozialistischen

Verbrechen. Die LSBTIQ* Verfolgten des NS-Regimes blieben aber bis heute von dieser Antwort

ausgeschlossen. Eine explizite Nennung von LSBTIQ* bedeutet umfassenden Rechtsschutz, der

zurzeit umso wichtiger ist, weil Gewalt und Anfeindungen zunehmen. Der Deutsche Bundestag

hat sich mit der Gedenkstunde für LSBTIQ* Opfer des Nationalsozialismus im Januar diesen

Jahres seiner historischen Verantwortung für den Schutz der LSBTIQ*-Community gestellt. Nun

muss als Konsequenz darauf auch die längst überfällige Ergänzung von Artikel 3 Abs. 3 folgen.

Die demokratischen Parteien im Bundestag müssen endlich diesen Anfangsfehler korrigieren und

auch ganz explizit die Diskriminierung von LSBTIQ* verbieten.

In einigen Bundesländern gibt es bereits entsprechende Diskriminierungsverbote in der jeweiligen

Landesverfassung. Diesem Vorbild müssen der Bundestag und andere Bundesländer unbedingt

folgen. Dafür setzt sich der LSVD seit 1992 ein. Der Rechtsschutz für LSBTIQ* in Artikel 3,3

würde z. B. verhindern, dass bereits erstrittene Rechte für die Gleichstellung von LSBTIQ* wie die

Ehe für alle nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden können. Die Bundesregierung und

der Bundestag müssen die Umsetzung dieses zentralen queerpolitischen Anliegens umgehend

angehen. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Mehr zum Thema:

Artikel 3 GG ergänzen: Den Anfangsfehler endlich korrigieren [/de/ct/3222-Artikel-3-GG-

ergaenzen-Den-Anfangsfehler-endlich-korrigieren]

Diskriminierungsverbot ins Grundgesetz [/de/ct/1042-Diskriminierungsverbot-ins-Grundgesetz]

Der Lesben-und Schwulenverband (LSVD) ist ein Bürgerrechtsverband und vertritt die

Interessen und Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen

Menschen (LSBTI).
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Gleiche Rechte, Vielfalt und Respekt – wir wollen, dass LSBTI als selbstverständlicher Teil

gesellschaftlicher Normalität akzeptiert und anerkannt werden.
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